
 Torsten Knoll  
mobiler 3D-Laserscan | 3D-CAD | 3D-Druck 

 (Re-) Engineering & special Customer Solutions 

 

 

1 

 

Herwarthstraße 77 
D-45138 Essen 
Mobil: +49 176 47541752  

  

 
Internet: www.3dscad.net 

E-Mail: info@3dscad.net 
 

                                                               

 
Essen, den 12. März 2026 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen „B2B“ 
gültig für den gewerblichen Bereich 

 

Dienstleister 

Inhaber (Einzelunternehmen) 
Torsten Knoll - 3Dscad.net 
Herwarthstraße 77 
D- 45138 Essen 

E-Mail-Adresse: info@3dscad.net 

Telefon: +49 176 47541752 

 

USt. IDNr.: DE356240822  
 

Gewerblicher Endkunde 

Als gewerblicher Endkunde wird nachfolgend stets bezeichnet, wer gewerblich sowie 
(Umsatz-) steuerrechtlich in Erscheinung tritt und auf Grund dessen per Vertragsschluss die 
Dienstleistungen des Dienstleisters kostenpflichtig in Anspruch nimmt. 

Dritte (externe Produzenten, Dienstleister und Sonstige) 

Als Dritte(r) wird/werden (ein) externe(r) Produzent(en) und Dienstleister bezeichnet, die/der 
im Auftrag des Dienstleisters oder gewerblichen Endkunden Tätigkeiten ausführ(t)en, die 
nicht zum Dienstleistungsangebot des Dienstleisters gehören, zur Umsetzung des Auftrags 
jedoch erforderlich sind. 

Wichtiger Hinweis: 

Die hier vorgelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Business to Business“  
(AGB´s „B2B“) sind fester Bestandteil des zu schließenden Vertrages zwischen dem 
Dienstleister und dem gewerblichen Endkunden und werden diesem mit der Abgabe des 
ersten Angebots als PDF übersendet. Das Dateiformat lautet: PDF (Portabel Document File) 
- zur Ansicht wird ein PDF-Reader benötigt.  

Sie sind unabdingbarer Bestandteil des Vertragsschlusses und erfordern eine schriftliche 
Zustimmung. Ohne diese ausdrückliche Zustimmung kommt kein Vertrag zustande. 
Siehe letzte Seite 
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Geltungsbereich 

Die AGB´s „B2B“ gelten auf dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
zwischen dem Dienstleister sowie dem gewerblichen Endkunden. Alle Dokumente, die 
zwischen dem Dienstleister und dem gewerblichen Endkunden ausgetauscht werden, sind 
ausschließlich in deutscher Sprache verfasst. 

Gerichtsstandsvereinbarung 

Gerichtsstand ist Essen. 

Produktion und Handel 

Grundsätzlich gilt, dass der Dienstleister selber keine Fertigung von Gütern und 
Erzeugnissen jeglicher Art vornimmt. Ebenfalls wird kein Handel damit betrieben. Der 
Dienstleister selbst erzeugt nur die dafür notwendigen 3D-Daten in Form von 3D-
Laserscans, 3D-Modellen und 3D-Drucken (kleinere Musterteile in begrenzten Stückzahlen 
- keine Serienfertigung) sowie (technische) Dokumentationen.  

extern übermittelte (3D-) Dateien 

Grundsätzlich gilt, dass der Dienstleister keine Garantie oder Gewährleistung auf die vom 
gewerblichen Endkunden selbst angefertigten 3D-Daten übernimmt. Erstellt der 
gewerbliche Endkunde selbst oder beauftragt Dritte mit der Erstellung von z.B. CAD 
Modellen und übermittelt diese dann an den Dienstleister, so ist der gewerbliche Endkunde 
selber vorab für die zeitnahe Überprüfung und Korrektheit dieser Daten zuständig (Soll - 
Ist).  

Dienstleistungen - externe Vergabe an Dritte 

Der Dienstleister kann (nur auf ausdrücklichen Wunsch des gewerblichen Endkunden) 
Recherchen betreiben und damit Dritte (externe Dienstleister) ausfindig machen sowie 
hinzuziehen (nur Kontaktherstellung). Diese Dienstleistung ist kostenpflichtig und wird 
einmalig als Beratungsdienstleistung in Rechnung gestellt. Die Höhe wird durch Art und 
Umfang der Aufwendungen ermittelt und per (ggf. gesonderter) Angebotsabgabe dem 
gewerblichen Endkunden bekannt gegeben.  

Die ggf. anschließende Fertigung und Belieferung im Sinne und Interesse des 
gewerblichen Endkunden übernimmt dieser selbst. Dem gewerblichen Endkunden obliegt 
es darüber hinaus selbst den Einkauf von Gütern und Materialien vorzunehmen.   

Zustandekommen des Vertrags 

Nachdem der gewerbliche Endkunde seine unverbindliche, schriftliche und möglichst 
ausführliche Anfrage gestellt hat, erfolgt zeitnah die Abgabe eines Angebotes durch den 
Dienstleister. Das zum Zeitpunkt der Übergabe an den gewerblichen Endkunden 
abgegebene schriftliche Angebot hat eine verbindliche Gültigkeit von 10 Werktagen 
(Montag bis Freitag). 

Akzeptiert der gewerbliche Endkunde das Angebot und gibt daraufhin seine schriftliche 
Bestellung auf, übersendet der Dienstleister eine entsprechende Auftragsbestätigung. 
Angebot, Bestellung, Auftragsbestätigung sowie unterzeichnete AGB´s „B2B“ gelten 
nur in Kombination als Vertragsschluss.  

Die Übermittlung von Schriftstücken erfolgt bevorzugt auf dem elektronischen Weg (E-
Mail). Dies gilt gleichermaßen für beide Vertragsparteien. 
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Widerruf des Vertrags 

Sie haben als gewerblicher Endkunde das Recht den geschlossenen Vertrag ohne Angabe 
von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses und erfolgt formlos.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem Dienstleister (Torsten Knoll – 
3Dscad.net, Schulte-Pelkum-Straße 3, D-45138 Essen, Torsten-Knoll@3dscad.net) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist schriftlich absenden.  

Folgen des Widerrufs 

Haben Sie als gewerblicher Endkunde verlangt, dass eine oder mehrere Dienstleistungen 
nicht während der Widerrufsfrist beginnen soll/en, so führt der Dienstleister innerhalb 
dieser Zeit keinerlei Dienstleistung/en aus. Dies bezieht auch vorbereitende 
(organisatorische) Tätigkeiten ein. Siehe letzte Seite 

Haben Sie als gewerblicher Endkunde nicht ausdrücklich ausgeschlossen, dass eine oder 
mehrere Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie dem 
Dienstleister den bis dato entstandenen Aufwand der Dienstleistung/en ohne Abzug und 
in entsprechender Höhe der üblichen und ausgewiesenen Preise zu zahlen. 

Sofern innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist personalisierte und/oder auf den 
gewerblichen Endkunden spezifisch angepasste Dienstleistungen erbracht, externe 
Zulieferer und externe Dienstleister in Anspruch genommen werden müssen, so sind 
hierfür alle anfallenden Kosten ohne Abzug zu erstatten.    

Zahlungsbedingungen 

Alle Preise werden netto ausgewiesen, d.h. sie sind zzgl. der jeweils gesetzlich geltenden 
Mehrwertsteuer zu verstehen. Die Rechnung wird unmittelbar nach Abschluss der 
erbrachten Dienstleistung/en ausschließlich digital per E-Mail übermittelt. Der 
Rechnungsbetrag ist ohne Abzug sofort nach Rechnungsstellung fällig und spätestens 
binnen 10 Werktagen nach Erhalt zahlbar. Die Zahlung erfolgt generell unbar per 
Überweisung.   

Mahnung bei Verzug 

Gerät der gewerbliche Endkunde nach Ablauf der 14-tägigen Zahlungsfrist in Verzug, 
ergeht zeitnah eine Zahlungserinnerung. Bleibt diese erfolglos, folgt die Mahnung. Der 
Dienstleister behält sich das Recht vor nach dreifach erfolgloser Mahnung das 
Mahnverfahren bei Gericht einzuleiten, einen vollstreckbaren Titel zu erwirken und 
unabhängig davon bzw. zzgl. ein Inkassounternehmen zur Wahrung seiner Interessen zu 
beauftragen. 

Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Zahlung bleiben sämtliche Dienstleistungen (geistiges) Eigentum des 
Dienstleisters. Dies gilt unabhängig für alle getätigten 3D-Dienstleistungen und 
(technischen) Dokumentationen. 
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Aufbewahrung von Dienstleistungen 

Sofern der gewerbliche Endkunde dies nicht ausdrücklich in schriftlicher Form ausschließt, 
speichert und archiviert der Dienstleister die für den gewerblichen Endkunden getätigten 
Dienstleistungen. Dies betrifft u.a. 3D-CAD Daten, 3D-Laserscan Daten, technische und 
allgemeine Dokumentationen sowie andere im Portfolio enthaltene Dienstleistungen. Dies 
dient rein der Aufbewahrung (Backup) und Nachhaltigkeit. Auf schriftlichen Wunsch des 
gewerblichen Endkunden werden diese Daten vollständig und unwiderruflich gelöscht. 
Siehe letzte Seite 

Datenschutz 

Der Dienstleister versichert, sämtliche gespeicherten und im Sinne der Dienstleitung 
nötigen gesammelten (personenbezogenen) Daten sicher und Dritten unzugänglich 
aufzubewahren. Sie haben jederzeit das Recht, diese Daten vollständig und unwiderruflich 
löschen zu lassen. Ausgeschlossen davon sind Rechnungen und jene Dokumente, die zur 
Vorlage z.B. beim Finanzamt zwingend erforderlich sind und der Aufbewahrungspflicht 
unterliegen. 

Stillschweigen 

Der Dienstleister versichert Stillschweigen zu personenbezogenen Informationen, über das 
gesprochene und geschriebene Wort im Umfeld des gewerblichen Endkunden, die 
gewerbliche und persönliche Umgebung, das Projekt insgesamt und über die Art sowie 
den Umfang seiner Dienstleistungen Dritten gegenüber zu bewahren.  

Ausnahmen bilden die nachstehenden Punkte „Ausschluss von Dienstleistungen Teil 1 & 
2“. Im Falle von illegalen Handlungen des gewerblichen Endkunden behält sich der 
Dienstleister das Recht und die Pflicht vor, jeglichen (Strafverfolgungs-) Behörden 
uneingeschränkt Auskunft zu erteilen. 

Ausschluss von Dienstleistungen Teil 1 

Der Dienstleister bietet seine Dienstleistungen insgesamt nur zum Zwecke der zivilen und 
friedlichen Nutzung an. Der Dienstleister kann und wird davon abweichende Anfragen 
generell und ohne Erklärung in jeglicher Form ablehnen, die zum Schaden von Menschen, 
Tieren und der Natur insgesamt führen können. 3D-Laserscans werden generell nicht an 
Objekten ausgeführt, die zur Herstellung oder Reproduktion von Waffen und/oder Munition 
jedweder Art (konventionell, atomar, biologisch oder chemisch), zur Kriegsführung oder zur 
Begehung von Straftaten insgesamt genutzt werden können.  

Ausnahmen können ggf. individuell abgesprochen werden, sofern das oder die Objekte 
ausschließlich der historischen Erhaltung dienen und vollständig entmilitarisiert sind bzw. 
dies bleiben. Der gewerbliche Endkunde versichert dann schriftlich und gesondert dies 
unabdingbar einzuhalten. Er versichert mit eigenhändiger Unterschrift keine 
rechtswidrigen und illegalen Handlungen vorzunehmen, weder zum Zeitpunkt der 
erbrachten Dienstleistung/en noch zu einem späteren Zeitpunkt.  

Erlangt der Dienstleister nachfolgend Kenntnis darüber, dass ein getätigter 3D-Laserscan 
und die daraus entstandenen 3D-Daten für rechtswidrige und illegale Zwecke eingesetzt 
werden, Menschen, Tiere oder die Natur dadurch teilweise oder insgesamt Schaden erlitten 
haben, er über die Verwendung der Dienstleistung/en bereits vorab getäuscht wurde etc., 
erstattet dieser umgehend und ohne Vorankündigung Meldung bei den zuständigen 
(Strafverfolgungs-) Behörden. Siehe letzte Seite 
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Ausschluss von Dienstleistungen Teil 2 

Der Dienstleister verweigert jegliche Dienstleistung, insbesondere 3D-Laserscans, die 
gegen geltendes nationales oder internationales Recht verstoßen. Der gewerbliche 
Endkunde versichert mit Vertragsschluss, dass insbesondere der vom Dienstleister 
ausgeführte 3D-Laserscan nicht zum Zwecke illegaler Reproduktionen und/oder 
Urheberrechtsverletzungen jedweder Form führt. Dies schließt auch andere rechtswidrige 
Punkte ein, die nicht explizit hier niedergeschrieben sind. Siehe letzte Seite 

Verpflichtung des Dienstleisters 

Der Dienstleister hat sich beim Kauf eines 3D-Laserscanners dem jeweiligen Hersteller 
gegenüber durch Unterschrift rechtsverbindlich dazu verpflichtet, niemals für sich selbst 
oder für Dritte 3D-Laserscan Daten zu erzeugen, die den Punkten wie zuvor unter 
„Ausschluss von Dienstleistungen Teil 1 und Teil 2“ benannt widersprechen. 

Energieversorgung & Arbeitssicherheit 

Der gewerbliche Endkunde sorgt dafür, dass dem Dienstleister während seiner Tätigkeit vor 
Ort (bei einem 3D-Laserscan) eine nicht (beschädigte) schadhafte, konstante (möglichst 
unterbrechungsfreie) Stromversorgung zur Verfügung steht.  

Diese ist: 

➢ mindestens eine (1 x) freie, mit 16A (Ampere) abgesicherte Schutzkontaktsteckdose, 
Wechselspannung AC 230V 

Bei allen Arbeiten (im Außen- wie auch im Innenbereich) ist für eine trockene, möglichst 
staubfreie, abgesicherte und störungsfreie Umgebung zu sorgen. Bedingt durch die 
kabelgebundene Führung des Handscanners besteht Stolper- und Bruchgefahr. Dies gilt 
auch für die angebundene Peripherie (Notebook). Der gewerbliche Endkunde sowie 
Betriebsangehörige und Dritte hat/haben sich nach Möglichkeit während der 
Dienstleistung nicht in unmittelbarer Umgebung aufzuhalten. Sofern 3D-Laserscans an 
schwer zugänglichen Stellen erfolgen müssen oder an Orten mit Rutsch-, Stolper,- oder 
Absturzgefahr, sind diese vorab entsprechend zu sichern. Der Dienstleister kann bei 
unzureichender Absicherung und/oder potenzieller Gefährdung die Dienstleistung bis zur 
Behebung einstellen bzw. gänzlich verweigern. Diese Unterbrechungen gelten als laufende 
3D-Scanstunde und werden mit dem entsprechenden Verrechnungssatz dem 
gewerblichen Endkunden berechnet. 

Hinweis zur Umgebung: diese sollte nach Möglichkeit keine grellen Lichtquellen oder stark 
spiegelnde Objekte in direkter Nähe zum Messobjekt aufweisen. Der 3D-Laserscanner 
verwendet zwei Hochleistungs-Kameras, die von außen eintreffendes (grelles) Licht 
aufnehmen und so den Scan ablenken, verschmutzen und /oder behindern können. 

ACHTUNG LASER: Der verwendete 3D-Laserscanner (M2 Augensicher) sendet innerhalb 
einer größeren Reichweite sieben gekreuzte Laserlinien (mit teilweisen hohen Frequenzen 
– Flackern) aus. Da dieser handgeführt ist und im Raum dreidimensional in alle Richtungen 
um das Messobjekt herumgeführt werden muss, sind geeignete Schutzmaßnahmen zu 
treffen, um Personen im direkten Umfeld nicht zu irritieren, zu blenden oder allgemein zu 
stören. Eine längere Einwirkzeit auf die Augen ist stets zu vermeiden. 

Der Dienstleister verfügt insoweit über eine eigene persönliche Schutzausrüstung im Sinne 
von Arbeitskleidung (Schutzhelm, Schutzbrille, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe etc.). Sofern 
spezielle Ausrüstung nötig und verlangt ist (z.B. Atemschutz), ist diese vom gewerblichen 
Endkunden unentgeltlich für die gesamte Dauer der Dienstleistungszeit zu stellen.  
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Sofern auf dem (Betriebs-) Gelände des gewerblichen Endkunden besondere Gefahren und 
Verhaltensweisen bestehen, ist dies dem Dienstleister unverzüglich und vorab mitzuteilen. 
Der Dienstleister erklärt sich dazu bereit, an zwingend benötigten 
Sicherheitsunterweisungen des gewerblichen Endkunden teilzunehmen.  

Diese gelten als laufende 3D-Scanstunde und werden mit dem entsprechenden 
Verrechnungssatz dem gewerblichen Endkunden berechnet. 

Dienstleistungen und Preisliste 

Eine Übersicht der angebotenen Dienstleistungen und Preise wird dem gewerblichen 
Endkunden auf Wunsch gesondert in Schriftform als PDF (Portabel Document File) 
übermittelt.  

Vorbehalt und Änderungen 

Der Dienstleister behält sich jederzeit das Recht vor, die AGB´s „B2B“ gemäß geltendem 
Recht oder den Anforderungen der Dienstleistungen entsprechend zu ändern, zu ergänzen 
oder zu aktualisieren. Dies erfolgt ohne vorherige Ankündigung. Irrtümer sind vorbehalten. 

Stand 

Essen (Ruhr) - Donnerstag, 12. März 2026 

Urheberrecht 

Der Dienstleister behält sich ausdrücklich das Urheberrecht an den AGB´s „B2B“ vor. Eine 
Veröffentlichung, Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung sind ausdrücklich nicht 
gestattet, weder als Teil noch als Ganzes. Zuwiderhandlungen führen zum Schadensersatz. 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung und Unwirksamkeit, gemäß § 306 BGB 

1) Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht 
Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen 
wirksam 

2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam 
sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften 

3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm auch unter 
Berücksichtigung der nach Absatz 2 vorgesehenen Änderung eine unzumutbare 
Härte für eine Vertragspartei darstellen würde 

mit freundlichen Grüßen, 
 
Torsten Knoll 
staatlich geprüfter Techniker | Mechatroniker | CAD-Fachkraft | Ausbilder nach AEVO 
zertifizierter Anwender 2D-3D: AutoCAD | Autodesk Inventor | SolidWorks | 3D-Druck 
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Hiermit bestätigt der gewerbliche Endkunde, die AGB´s „B2B“ erhalten, gelesen, 
verstanden und akzeptiert zu haben. Sie sind unabdingbarer Bestandteil des 
Vertragsschlusses und erfordern dessen schriftliche Zustimmung. Ohne diese 
ausdrückliche Zustimmung kommt kein Vertrag zustande.  
 
Hiermit erklärt der gewerbliche Endkunde:  
 

➢ sich mit der Aufbewahrung von Dienstleistungen einverstanden JA  NEIN 
 

➢ den Dienstleister innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist mit der Dienstleistung zu 
beauftragen JA  NEIN 
 

➢ nicht gegen geltendes Recht zu verstoßen, keine illegalen Handlungen mit den 
getätigten 3D-Laserscans zu tätigen und die Nutzung dieser ausschließlich für 
zivile und friedliche Nutzung einzusetzen JA  NEIN 

 
Zutreffendes bitte eindeutig unterstreichen! Zutreffendes bitte eindeutig unterstreichen! 

 

 

 
(Firmen-) Name gewerblicher Endkunde: 
 
 
 
Firmenanschrift mit Straße, Postleitzahl und Ort: 
 
 
 
Ort und Datum: 
 
 
 
Eigenhändige Unterschrift und Stempel: 
 
 
 
Die AGB´s „B2B“ sind abschließend an den Dienstleister per E-Mail oder auf dem Postweg zu übersenden. 
 
 


